
Information zur Gastspielerlaubnis 

Die Gastspielerlaubnis gestattet den Einsatz von Spielerinnen anderer Vereine für Privatspiele. 

Für den Einsatz in Verbandsspielen kann eine Zusatz-Spielerlaubnis beim Verband beantragt werden. 

Weiterführende Informationen sind auf den Seiten des Bayerischen Fußballverbandes – 

Jugendordnung, §24 nachzulesen. 

http://www.bfv.de/de/100545/100620/view/67/jugendordnung.html

